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Editorial

Truppenombudsmann
In der Fruhjahrssession hat Standerat Paul Niederberger (NW) am 10 Marz 2011

folgende Motion eingereicht «Der Bundesrat wird beauftragt, die Stelle eines Truppenom-
budsmannes zu schaffen Dieser stammt aus der Miliz und bekleidet den Grad eines
Brigadiers »

Der Motionar erwähnt in der Begründung zwischenmenschliche Spannungen und
Konflikte, welche die Akzeptanz und die Leistungsfähigkeit der Institution Armee erheblich

beeinträchtigen können Viele Wehrpflichtige seien von der Armee enttauscht und deshalb
verliere die Armee zunehmend hochqualifizierte junge Menschen als Angehörige und
potentielle Kader Die Tätigkeit der Truppenombudsstelle sei in einer Verordnung zu regeln

In seinem Antrag vom 11 Mai 2011 beantragt der Bundesrat die Ablehnung der Motion
Als Begründung wird angeführt, dass das Projekt Weiterentwicklung der Armee die

heutigen Herausforderungen in einen Gesamtkontext stellen und mit abgestimmten Reform-
massnahmen angehen werde Es sei zu früh die Ombudsstelle als zivile oder militärische
Instanz festzulegen

Das Geschäft wird am 31 Mai 2011 im Standerat behandelt Der Motionar stellt fest, dass

der Bundesrat die Stossnchtung zur Schaffung einer Ombudsstelle unterstutzt Er erklart
sich einverstanden, dass der zweite Satz des Textes gestrichen wird und bittet die Motion
anzunehmen, was der Standerat in der Abstimmung sanktioniert

Am 20 Juni 2011 berat die Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrates die Motion

und beantragt diese in der geänderten Fassung (ohne den zweiten Satz) anzunehmen
Die Mehrheit der Kommission befürwortet die Schaffung der Stelle eines Truppenom-
budsmannes, da sich Ombudsstellen im zivilen Bereich bewahrt haben, unabhängiger
eingreifen und schlichten können Mit der Streichung des zweiten Satzes der Motion
entfallen einengende Vorgaben für die Umsetzung Fur die Minderheit der Kommission ist
ein Truppenombudsmann überflüssig

In der Wintersession behandelt der Nationalrat am 5 Dezember 2011 die Motion Die
Verhandlungen ergeben, dass im Rahmen der Militargesetzrevision ein Vorschlag für
Institutionen wie der Ombudsmann unterbreitet werden sollen Der geänderte und offener
formulierte Motionstext wird vom Nationalrat angenommen

Die Sicherheitspolitische Kommission des Standerates beantragt am 16 Januar 2012 die
Motion in der Fassung des Nationalrates anzunehmen (nur der erste Satz)

Der Standerat behandelt die Motion in seiner Sitzung vom 29 Februar 2012 In zu Teil
pointierten Voten, keine Stelle als Ombudsmann für abgewählte Parlamentarier, nimmt
der Rat die abgeänderte Motion Niederberger an Als Zeithorizont soll die gesetzliche
Gaindlage für die Stelle eines Ombudsmannes mit der Änderung des Militargesetzes
geschaffen werden, dessen in Kraft treten für 2015 vorgesehen ist

In diesem Zusammenhang sei auf die Institution des Wehrbeauftragen des Deutschen
Bundestages hingewiesen, einer Institution wie sie seit 1959 besteht Der Wehrbeauftrage
ist Huter von Grundrechten und Grundsätzen, Hilfsorgan des Parlaments und Ombudsmann

der Streitkräfte Der Wehrbeauftrage wird vom Deutschen Bundestag in geheimer
Wahl für fünf Jahre gewählt und ist weder Mitglied des Bundestages noch Beamter,
mindestens einmaljahrlich gibt er einen Bericht uber seme Arbeit an das Parlament Um seine
verfassungsmassigen Aufgaben zu erfüllen, stehen dem Wehrbeauftragten umfangreiche
Rechte und Befugnisse zu
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